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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Betriebsausschuss Bottroper Sport- und 
Bäderbetrieb 

18.09.2019 Kenntnisnahme 

Betriebsausschuss Bottroper Sport- und 
Bäderbetrieb 

30.10.2019 Vorberatung 

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 19.11.2019 Kenntnisnahme 

Rat der Stadt 26.11.2019 Entscheidung 

 
Betreff 

Aufhebung des Vermögensplans 2019 des Wirtschaftsplans 2019 und Beschluss 
zum korrigierten Vermögensplan 2019 
 
Beschlussvorschlag 

                   Der Vermögensplan 2019 des Wirtschaftsplans 2019 wird aufgehoben. Der geänderte                                                                                           
                   Vermögensplan wird in der Fassung vom 23.09.2019 beschlossen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Finanzielle Auswirkungen:        ja 
Haushalt im Jahr:                      2019  
Produkt und Sachkonto:           Diverse  
Art der Ausgabe:                       Siehe Vorlage  
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Problembeschreibung / Begründung  

 
Der Wirtschaftsplan 2019 wurde aufgestellt in Anlehnung an die Bestimmungen der 
§§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie der §§ 15 und 17 der Betriebs- 
satzung der Stadt Bottrop für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bottroper Sport-  
und Bäderbetrieb. 
 
Er umfasst: 
 

A. den Erfolgsplan, 

B. den Vermögensplan, 

C. die Stellenübersicht, 

D. die Finanzplanung 2019 bis 2023 und 

E. die Mehrjahresübersicht des Erfolgsplanes für 2019 bis 2023. 

 
Im Vermögensplan (B.) werden die Investitionen, die begonnen worden sind oder im  
Jahr 2019 beginnen sollen, dargestellt. Gleichzeitig wird die Finanzierung aufgezeigt. 
 
Da sich die Vergabe der Architekten- und Ingenieurleistungen für den Neubau einer  
Sporthalle an der Neustraße nicht in dem geplanten Zeitrahmen realisieren ließ,  
verschiebt sich der geplante Baubeginn. 
Ursprünglich war im Jahr 2017 eine erste Zahlung in Höhe von 550.000,00 € vorgesehen  
und in den Jahren 2018 und 2019 jeweils die Restbeträge. 
 
Da diese Planungen nicht mehr der Realität entsprechen, ist der Vermögensplan  2019 
in der Fassung vom 19.04.2018 aufzuheben und posthum ein neuer Vermögensplan 
2019 (Fassung vom 23.09.2019) zu beschließen. 
 
 
Weitere Erläuterungen sind der Anlage 6 des Wirtschaftsplans 2020 zu entnehmen. 

 
 
 
 
 
 
Ketzer 
 
Anlage(n): 
1. Anlage 3 Vermögensplan 2019 neu 
2. Anlage 4 Erläuterungen zum Vermögensplan 2019 
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